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Erwägungen

E. 1
Mit Eingabe vom […] stellten die Gesuchsteller folgenden Antrag:

«Es seien den Gesuchstellern 1-3 die Vornahme folgender Handlungen zu bewilligen, im
Zusam- menhang mit dem Verfahren vor dem Grand Court of the Cayman Islands […] (das
«Cayman Gericht») gestützt auf Art. 271 Ziff. 1 StGB im Rahmen der schweizerischen
Gesetzgebung frei- willig das im Entwurf vorliegende First Affidavit of [A] (das
«Affidavit»; Beilage 4) beim Cayman Gericht einreichen zu dürfen. [–] Eventualiter
ersuchen die Gesuchsteller um Feststellung, wonach [das] freiwillige Einreichen des
Affidavits an das Cayman Gericht zulässig ist und nicht von der Bewilligungspflicht
gemäss Art. 271 Ziff. 1 StGB erfasst wird.»

E. 2
Hintergrund des Gesuchs ist ein Zivilverfahren vor dem erwähnten Grand Court of the
Cayman Islands. Kläger sind die Liquidatoren einer sich auf den Kaiman-Inseln in
Konkursliquidation befindlichen Anlagegesellschaft. Beklagte ist die Gesuchstellerin 3,
eine im Handelsregister des Kantons […] eingetragene Aktiengesellschaft, die im
Klagezeitpunkt den Namen «[…] AG» trug. Gegenstand ist die Rückforderung von
zwischen der Klägerin und der Beklagten geflossenen Zahlungen wegen angeblicher
Gläubigerbevorzugung.

E. 3
Der Gesuchsteller 2 ist Präsident des Verwaltungsrats von Gesuchstellerin 3. Der
Gesuchsteller 1 ist Mitglied der Geschäftsleitung und Chief Financial Officer derselben.
Beide sind zu zweien un- terschriftsberechtigt.

E. 4
Der Gesuchsteller 1 beabsichtigt, bei einem Notar eine eidesstattliche Erklärung (affidavit)
auf- nehmen zu lassen, welche alsdann dem Gericht eingereicht werden soll. Sie soll der
Unterstüt- zung einer Eingabe der Gesuchstellerin 3 an das Gericht dienen, mit welcher die
im [Monat X] erfolgte Klagezustellung sowie eine in Zusammenhang damit gewährte
Fristverlängerung ange- fochten werden. Das affidavit soll den Sachverhalt darlegen, auf
den sich die Eingabe stützt. II. Rechtliches

E. 5
Gemäss Art. 31 der Regierungs- und Verwaltungsorganisationsverordnung vom 25.
November 1998 (RVOV; SR 172.010.1) entscheiden die Departemente und die
Bundeskanzlei in ihren Be- reichen über Bewilligungen nach Art. 271 Ziff. 1 StGB zur
Vornahme von Handlungen für einen fremden Staat. Fälle von politischer oder anderer
grundsätzlicher Bedeutung sind gemäss Art. 31 Abs. 2 RVOV dem Bundesrat zu



unterbreiten. Das Eidgenössische Justiz- und Polizeideparte- ment (EJPD) ist folglich für
die vorliegend beantragte Bewilligung zuständig.

E. 6
Nach Art. 271 Ziff. 1 StGB wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe, in
schweren Fällen mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft, wer auf
schweizerischem Gebiet ohne Bewilligung für einen fremden Staat Handlungen vornimmt,
die einer Behörde oder einem Beam- ten zukommen (Abs. 1). Ferner wird bestraft, wer
solche Handlungen für eine ausländische Partei oder eine andere Organisation des
Auslandes vornimmt (Abs. 2) und wer solchen Handlungen Vorschub leistet (Abs. 3).

E. 7
Von Art. 271 Ziff. 1 Abs. 1 StGB erfasst werden Handlungen auf Schweizer Boden, die
einer schweizerischen Behörde vorbehalten sind. Die betreffende Handlung muss sich
«ihrem Wesen nach, also materiell, als Amtstätigkeit charakterisieren». «Entscheidend für
die Qualifizierung als Amtstätigkeit ist die schweizerische Rechtsauffassung» (MARKUS
HUSMANN, in: Basler Kommen- tar Strafrecht II, 3. Aufl., Basel 2013, N 13 zu Art. 271
StGB mit. Hinw. auf Rechtsprechung und Literatur). Die Einreichung von Unterlagen in
einem ausländischen Zivilverfahren durch eine Pro- zesspartei ist grundsätzlich keine
Handlung, die einer schweizerischen Behörde vorbehalten ist bzw. die materiell als
amtliches Handeln qualifiziert werden muss. Aufgrund der Praxis verschie- dener
Bundesbehörden zu Art. 271 StGB kommt allerdings in besonderen Konstellationen eine
Strafbarkeit nach Art. 271 Ziff. 1 Abs. 1 StGB dennoch in Betracht (vgl. zum Ganzen VPB
2016.4, S. 42 f., und 2016.3, S. 35, je m. Hinw.; lediglich eine Strafbarkeit nach Art. 271
Ziff. 1 Abs. 3 StGB [Tatbestand des Vorschubleistens] in Betracht ziehend allerdings das
Bundesstrafgericht in RR.2015.196-198 vom 18. November 2015, E. 2.2.2).
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E. 8
In den erwähnten Fällen geht es indes stets darum, eine Umgehung des Rechtshilfewegs zu
verhindern. Im vorliegenden Fall erfolgt die beantragte Herausgabe von Dokumenten nicht
im Rahmen eines rechtshilfebedürftigen Verfahrensschrittes. Nach der Praxis des EJPD
muss in Zivilsachen für das Einholen von Dokumenten bei einer in der Schweiz ansässigen
Person der Rechtshilfeweg nicht beschritten werden, wenn die Verweigerung der
Zusammenarbeit nicht zu strafrechtlichen Sanktionen führt (vgl. zum Ganzen VPB 2016.3,
S. 36, m. Hinw. auf die Weglei- tung des Bundesamtes für Justiz zur internationalen
Rechtshilfe in Zivilsachen, 3. Aufl. 2003 [Stand 2013], Ziff. III.A.21; im selben Sinne
offenbar auch das Bundesstrafgericht in RR.2015.196- 198 vom 18. November 2015, E.
2.2.2 [eine Strafsache betreffend]; vgl. ausserdem HUSMANN, a.a.O., N 32 m. Hinw., und
GAUTHEY/MARKUS, Zivile Rechtshilfe und Art. 271 Strafgesetzbuch, in: ZSR 4/2015,
S. 359 ff., S. 395). Eine mit einer Androhung entsprechender Sanktionen ver- bundene
Anordnung des ausländischen Gerichts liegt in casu nicht vor. Die beabsichtigte Ein-
reichung der beurkundeten Erklärung von Gesuchsteller 1 soll nicht auf Aufforderung des
ausländischen Gerichts hin, sondern aus eigener Initiative, zwecks Unterstützung eines von
der einreichenden Prozesspartei (Gesuchstellerin 3) gestellten Antrags, erfolgen. Eine



Strafbarkeit der Gesuchsteller nach Art. 271 Ziff. 1 Abs. 1 StGB scheidet somit aus.
Dasselbe gilt übrigens für eine Strafbarkeit nach Art. 271 Ziff. 1 Abs. 3 StGB (Vorschub
leisten), fehlt es doch auch auf Seiten des Gerichts an einer Amtstätigkeit in der Schweiz.

E. 9
Für die Frage, ob die Herausgabe von Dokumenten durch eine Prozesspartei unter Art. 271
Ziff. 1 StGB fällt, ist es unerheblich, woher die betreffenden Dokumente stammen. Denkbar
ist ledig- lich, dass die Beschaffung der Dokumente ihrerseits den Tatbestand von Art. 271
Ziff. 1 StGB erfüllt. Eine materielle Amtshandlung im Sinne von Erw. 0 hiervor kann
jedoch erst gegeben sein, wenn die betreffende Prozesspartei bei der Beschaffung der
Dokumente wie ein Gerichtsorgan auftritt und eine eigentliche Beweiserhebung durchführt
(vgl. GAUTHEY/MARKUS, a.a.O., S. 375). Ein blosses Ersuchen um
Zurverfügungstellung von Unterlagen ist nicht erfasst. Die herrschende Lehre zur Frage der
Zulässigkeit der Beschaffung von Beweismitteln im Kontext von Art. 271 StGB geht denn
auch dahin, dass Handlungen, die im Rahmen eines innerstaatlichen Verfahrens auch durch
Private vorgenommen werden dürfen, nicht unter den Straftatbestand fallen können, wenn
sie im Hinblick auf ein ausländisches Gerichtsverfahren erfolgen (vgl. HUSMANN, a.a.O.,
N 26 ff. und 34 m. Hinw., sowie zum Ganzen VPB 2016.3, S. 36).

E. 10
Diese Grundsätze müssen auch dann gelten, wenn das von der Prozesspartei im
ausländischen Verfahren eingereichte Dokument ein affidavit ist, das ein Mitarbeitender
oder eine andere Dritt- person bei einer Urkundsperson hat aufnehmen lassen und der
Prozesspartei zur Verfügung ge- stellt hat. Die betreffende Drittperson macht sich ebenfalls
nicht strafbar. Die Abgabe einer Erklä- rung vor einem Notar stellt keine materielle
Amtshandlung im Sinne von Erw. 0 hiervor dar, auch wenn die Erklärung als Beweismittel
in einem ausländischen Verfahren dienen soll (vgl. SCHRAMM, Entwicklungen bei der
Strafbarkeit von privaten Zeugenbefragungen in der Schweiz durch Anwälte für
ausländische Verfahren, in: AJP 4/2006, S. 491 ff., S. 499; HUSMANN, a.a.O., N 31 m.
Hinw., und GAUTHEY/MARKUS, a.a.O., S. 368).

E. 11
Demnach ist im Sinne des Eventualbegehrens der Gesuchsteller festzustellen, dass die im
Be- willigungsgesuch umschriebenen Handlungen keiner Bewilligung im Sinne von Art.
271 Ziff. 1 StGB bedürfen.

E. 12
Gemäss Art. 2 Abs. 1 der Allgemeinen Gebührenverordnung (AllgGebV) vom 8.
September 2004 (SR 172.041.1) hat eine Gebühr zu bezahlen, wer eine Verfügung
veranlasst oder eine Dienst- leistung beansprucht. Die Gebühr wird vorliegend gestützt auf
Artikel 13 der Verordnung über die Kosten und Entschädigungen im Verwaltungsverfahren
vom 10. September 1969 (SR 172.041.0) auf CHF […] festgelegt.

1 www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/zivil/wegleitungen.html.
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Gestützt darauf wird verfügt: I. Es wird festgestellt, dass die Handlungen, für die um
Bewilligung nachgesucht wird, keiner Bewilligung im Sinne von Art. 271 Ziff. 1 des
Schweizerischen Strafgesetzbuches bedürfen. II. Die Kosten dieses Verfahrens betragen
CHF […] und werden den Gesuchstellern auferlegt. Der Anspruch wird mit dem von den
Gesuchstellern geleisteten Kostenvorschuss verrechnet.

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement:

Simonetta Sommaruga, Departementsvorsteherin Rechtsmittelbelehrung Diese Verfügung
unterliegt binnen 30 Tagen seit ihrer Eröffnung der Beschwerde an das Bundes-
verwaltungsgericht (Postadresse: Bundesverwaltungsgericht, Postfach, CH-9023 St.
Gallen). Die Beschwerde kann auch einer schweizerischen Vertretung übergeben werden.
Für Einzelheiten wird auf das Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das
Verwaltungsverfahren verwiesen (SR 172.021).
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